
AGB LOTTO Bayern Los-Adventskalender 

in der Fassung vom 28.09.2024 

1. Geltungsbereich 

Für alle Aufträge gelten die nachfolgenden AGB. 

 

2. Allgemeines  

Die Aktion „Los-Adventskalender der LOTTO Bayern“ wird von der Staatlichen Lotterie- und 
Spielbankverwaltung, Theresienhöhe 11, 80339 München („LOTTO Bayern“) veranstaltet. 

Teilnehmen an dieser Aktion kann nur, wer die folgenden Teilnahmevoraussetzungen erfüllt und die 
AGB akzeptiert. 

 

3. Ablauf 

Der Teilnehmer gestaltet seinen individuellen Los-Adventskalender auf LOTTO Bayern. 

Die Aktion „Adventskalender LOTTO Bayern“ läuft auf dem Webauftritt von LOTTO Bayern unter 
www.lotto-bayern.de. Der Teilnehmer kann hier einen individuellen Los-Adventskalender 
zusammenstellen und diesen in einer selbst ausgewählten LOTTO-Annahmestelle abholen. 

Der Teilnehmer sucht sich ein Wunschmotiv aus. Je nach Kalendertyp kann ein Alternativmotiv 
gewählt werden.  Sollte einmal vorkommen, dass in der ausgewählten LOTTO-Annahmestelle keines 
dieser Motive auf Lager ist, so obliegt es der LOTTO-Annahmestelle ein anderes Motiv zu wählen. 

Sobald der Teilnehmer das oder die Motiv(e) gewählt hat, sucht er die für diesen Kalendertyp 
möglichen Lose aus. Hierbei handelt es sich um Aufreiß- und Rubbellose. Der Teilnehmer muss 24  
Lose auswählen und hat dann die Möglichkeit ein „Zusatzlos“ optional zuzufügen.  

Danach muss der Teilnehmer, die unter Ziffer 6 beschriebenen, Kontakt- und Adressdaten eingeben 
und eine LOTTO-Annahmestelle aussuchen. Nach dem Absenden muss der Teilnehmer seine Daten 
bestätigen, um die Rechtmäßigkeit und korrekte Schreibweise der E-Mail zu bestätigen, da diese für 
die weitere Auftragsbearbeitung notwendig ist.  

Nach der Bestätigung werden die Daten an die ausgesuchte LOTTO-Annahmestelle geschickt. Diese 
packt den Los-Adventskalender zusammen und kontaktiert den Teilnehmer, dass der gewünschte 
Los-Adventskalender zur Abholung bereitliegt. Dort liegt der Los-Adventskalender dann maximal für 
7 Werktage zur Abholung bereit. Holt der Teilnehmer den Los-Adventskalender nicht in dieser Zeit 
ab, so wird der Auftrag automatisch für den Teilnehmer kostenlos storniert.  

Ein kostenpflichtiger Vertrag wird erst bei Abholung in der ausgesuchten LOTTO-Annahmestelle 
abgeschlossen. 

Für die Richtigkeit der angegebenen Adressdaten sind ausschließlich die Teilnehmer verantwortlich.  

Ein Teilnehmer darf maximal 10 Los-Adventskalender beauftragen. 

Am 15.12.2024 endet diese Aktion auf der Webseite. Es kann nicht gewährleistet werden, dass alle 
Los-Adventskalender bis zum 24.12.2024 abholbereit sind.   



Für das Packen und die Übergabe der Los-Adventskalender, so wie die Pflege der LOTTO-
Annahmestelle Daten, der Öffnungszeiten und der Kontaktdaten der LOTTO-Annahmestelle, sind die 
LOTTO-Annahmestelle selbst verantwortlich. LOTTO Bayern tritt nur als Überbringer des Auftrags 
und als zusätzlicher Vertriebskanal auf. 

 

4. Vertragsabschluss 

Der Kaufvertrag, die Warenübergabe und die Bezahlung findet in der jeweiligen LOTTO-
Annahmestelle statt. Es gelten dabei die üblichen Zahlungsmittel, der jeweiligen LOTTO-
Annahmestelle. 

Für die Abholung muss der jeweilige Teilnehmer einen amtlich gültigen Lichtbildausweis und die 
Abholbestätigung vorzeigen. 

 

5. Stornierung des Auftrags 

Den Auftrag stornieren muss der Teilnehmer direkt bei der ausgesuchten LOTTO-Annahmestelle. Die 
Kontaktdaten der LOTTO-Annahmestelle werden dem Teilnehmer auf der Webseite angezeigt. Die 
Stornierung ist kostenlos.  

Eine Stornierung erfolgt automatisch, wenn der Teilnehmer den Los-Adventskalender in der Frist von 
7 Werktagen, in denen der Los-Adventskalender zur Abholung bereitliegt, nicht abholt. Nach 
Abholung des Los-Adventskalenders ist eine Stornierung nicht mehr möglich. 

 

5. Teilnahme 

Teilnahmeberechtigt sind alle Personen, die zum Zeitpunkt der Teilnahme mindestens 18 Jahre alt 
sind und ihren Wohnsitz in Bayern haben. An Personen unter 18 Jahren oder aus einem anderen 
Bundesland, die dennoch teilnehmen, kann kein Los-Adventskalender verkauft und übergeben 
werden. 

Die Teilnahme erfordert die wahrheitsgemäße und vollständige Angabe Ihrer unter Ziff. 6 
beschriebenen personenbezogenen Daten. 

LOTTO Bayern behält sich vor, bei Bedenken hinsichtlich der Richtigkeit der Daten den Auftrag eines 
Teilnehmers zu stornieren. Bei Vorliegen berechtigter Gründe entstehen keinerlei Ansprüche der 
Teilnehmer gegenüber LOTTO Bayern. 

 

6. Datenschutz 

Zur Bearbeitung des Auftrags ist die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im folgend 
beschriebenen Umfang zwingend notwendig. Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs.1 S.1 Ziff. b) DSGVO 
(Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen und Erfüllung eines Vertrages). 

a. Erhebung, Speicherung und Verarbeitung personenbezogener Daten 

Mit Teilnahme an der Aktion werden von Lotto Bayern als datenschutzrechtlich Verantwortlicher im 
Sinne der DSGVO für die Bearbeitung des Auftrages notwendigen, personenbezogenen Daten 
verarbeitet:  



• Vor- und Nachname 

• Adresse (Straße, Hausnummer, PLZ, Wohnort) 

• Geburtsdatum (gesetzlich verpflichtend das Teilnehmer mindestens 18 Jahre alt ist) 

• E- Mail-Adresse 

• Telefonnummer (optional, für Rückfragen) 

b. Speicherung und Nutzung der Daten 

Die Speicherung sämtlicher Daten erfolgt von LOTTO Bayern. Ihre personenbezogenen Daten werden 
absolut vertraulich behandelt, ausschließlich zur ordnungsgemäßen Durchführung und Abwicklung 
des Auftrags verwendet und spätestens einen Monat nach dem Ende der Aktion wieder 
vollumfänglich gelöscht. 

Zur Erfüllung des Auftrags muss die ausgesuchte LOTTO-Annahmestelle auf die folgenden Daten 
zugreifen: 

• Vor- und Nachname 

• Telefonnummer (optional) 

• Kalender Auftragsinformationen 

Nach der Erfüllung des Auftrags sind die Daten nicht mehr für die LOTTO-Annahmestelle abrufbar. 

c. Ihre Betroffenenrechte  
 
Sofern Sie eines der im Folgenden beschriebenen Betroffenenrechte ausüben möchten, wenden Sie 
sich bitte an den Datenschutzbeauftragten (LOTTO Bayern Datenschutzbeauftragter, Theresienhöhe 
11, 80339 München, Tel.: +49 89 28655-688, datenschutzbeauftragter@lotto-bayern.de).  
 
Sie haben gegenüber LOTTO Bayern unter den jeweiligen gesetzlichen Voraussetzungen ein Recht auf 
Auskunft (Art. 15 DSGVO), auf Berichtigung (Art. 16 DSGVO), auf Löschung (Art. 17 DSGVO), auf 
Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO) sowie auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO).  
 
Außerdem haben Sie ein Beschwerderecht (Art. 77 DSGVO) bei der für LOTTO Bayern zuständigen 
datenschutzrechtlichen Aufsichtsbehörde. Diese ist der Bayerische Landesbeauftragte für den 
Datenschutz (BayLfD). 

 

7.  Übergabe und Zahlung 

Der Kaufvertrag findet bei Übergabe in der jeweiligen und ausgesuchten LOTTO-Annahmestelle statt. 
Bei der Übergabe des erstellten Los-Adventskalenders findet auch die Zahlung in der LOTTO-
Annahmestelle statt. Dabei gilt das dortige Hausrecht, so wie die Zahlungsmittel, die von der 
jeweiligen LOTTO-Annahmestelle akzeptiert werden. 

LOTTO Bayern trägt keinerlei Verantwortung für die akzeptieren Zahlungsmittel und Öffnungszeiten 
der jeweiligen LOTTO-Annahmestelle. Gleiches gilt auch für die von der LOTTO-Annahmestelle 
kommunizierten Kontaktdaten. 

 

8. Preise 

mailto:datenschutzbeauftragter@lotto-bayern.de


Der Los-Adventskalender an sich ist „eine kostenlose Zugabe“ und für Erstellung werden keinerlei 
Gebühren erhoben. Bezahlt werden die jeweiligen ausgesuchten Aufreiß- und / oder Rubbellose. Die 
Preise der unterschiedlichen Lose, sowie der Zusammenfassung werden während der Aktion 
jederzeit angezeigt. 

 

9. Schlussbestimmungen 

Die vorliegende Aktion unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des 
Internationalen Privatrechts. 

LOTTO Bayern behält sich das Recht vor, die Aktion oder eine einzelne Aufträge aus wichtigen 
Gründen abzubrechen. Ein Abbruch aus wichtigem Grund kann insbesondere dann erfolgen, wenn 
eine ordnungsgemäße Durchführung der Aktion oder eines einzelnen Auftrags aus technischen oder 
rechtlichen Gründen nicht mehr gewährleistet werden kann. Bei einem Abbruch bestehen keinerlei 
Ansprüche gegen LOTTO Bayern. 

Dasselbe gilt auch, wenn es LOTTO Bayern seitens der zuständigen Aufsichtsbehörden oder durch 
den Erlass einer einstweiligen Anordnung eines deutschen Gerichtes untersagt wird, die Aktion zu 
Ende zu führen. 


